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RS OGH 1976/9/28 3Ob596/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1976

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Sind Frachtbrief, Lieferschein und Faktura gemeinsam mit der vom Empfänger bemängelten Ware nicht übernommen,

sondern an den Versender zurückgesandt worden, so fehlt es an der zur Begründung des Fakturengerichtsstandes

erforderlichen "Annahme".
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